
 

 
 

10. Nachtrag  
zur Satzung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten 

gültig ab 1. Oktober 1997 
 
 
 

Artikel I: 
 
Die Vertreterversammlung der BGN hat in ihrer Sitzung am 19. Juni 2008 in Düsseldorf 
folgende Änderungen beschlossen: 
 
1. In § 30 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
 

 Dies gilt  nicht für Beitragsabfindungen.  
 
 
2. § 51 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 

Die Beitragsabrechnung erfolgt nach der Versicherungssumme (§ 50 Abs. 1 der 
Satzung), der für die freiwillige Versicherung festgesetzten Gefahrklasse und dem Bei-
tragsfuß (§§ 153 Abs. 1, 154 Abs. 1, 167 Abs. 1 SGB VII). 

 
 

3. § 57 Abs. 1 f) wird gestrichen. 
 
 

4. In § 58 Abs. 1 werden die Wörter „Hauptverbands der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften“ durch die Wörter „Verbandes „Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V“ 
(DGUV)“ ersetzt.  

 
5. In § 58 Abs. 2 wird „§ 46“ durch „§ 53“ ersetzt.  
 
 
Artikel II: 
 
Die Änderungen der §§ 51 Abs. 1 und 58 Abs. 2 treten rückwirkend zum 01.01.2008 in Kraft. 
Im Übrigen treten die Änderungen zum 01.07.2008 in Kraft.  
 
Beschluss der Vertreterversammlung vom 19.06.2008 in Düsseldorf.  
 
 
 
        (Kraushaar) 
 

          Vorsitzender der Vertreterversammlung 
 
 

 
Genehmigung 

 

Der vorstehende von der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gaststätten am 19. Juni 2008 beschlossene 10. Nachtrag zur Satzung vom 13. Juni 
1997 wird gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 SGB IV i. V. m. § 114 Abs. 2 Satz 1 SGB VII ge-
nehmigt.  
 
Bonn, den 24. November 2008   
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